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STADT BAD RAPPENAU  -  BEBAUUNGSPLAN „HINTER DEM SC HLOSS – 5. ÄNDERUNG“ ENTWURF VOM 12.04.2016 
 
BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN (gem. § 4 BauGB): 
Mit Schreiben vom 17.05.2016 wurde die Beteiligung der Behörden durchgeführt. Folgende Behörden haben eine Stellungnahme abgegeben: 

- Regierungspräsidium Stuttgart – 20.06.2016 
- Regionalverband Heilbronn-Franken – 14.06.2016 
- Landratsamt Heilbronn – 07.07.2016 
- Syna GmbH – 07.06.2016 
- Deutsche Telekom Technik GmbH – 14.06.2016 
- Deutsche Bahn AG – 06.06.2016 
- Stadt Bad Rappenau (Wirtschaftsförderung) – 01.06.2016 
 

Folgende Behörden haben keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht: 
- Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Mühlbach, Stadt Bad Rappenau (Straßenverkehrsbehörde) 

 
BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT (gem. § 3 BauGB): 
Die Planunterlagen wurden öffentlich ausgelegt vom 20.05.2016 bis zum 20.06.2016. 
Es wurden keine Stellungnahmen von Bürgern abgegeben. 
 
 
 
Nachfolgend sind jeweils auf der linken Blatthälfte die Stellungnahmen der Behörden dargestellt, auf der rechten Blatthälfte sind meine Stellungnahmen und 
Behandlungsvorschläge gegenübergestellt. 
 
 
 
 

Eberstadt, den 19.07.2016 

 
 

Dipl. Ing. Andreas Braun 
Beratender Ingenieur BDB 

 

 

 
 
 
 
 
   Im Weidengrund 22/2 

74246 Eberstadt 
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Kenntnisnahme 
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Das Kulturdenkmal sollte nachrichtlich in die Planunterlagen übernommen 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise sollten in die Planunterlagen übernommen werden. 
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Kenntnisnahme 
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Die Hinweise zum Zeitraum möglicher Rodungen, zum Auffinden von 
Baumhöhlen und zum möglichen Vorkommen von Zauneidechsen sollten in 
die Planunterlagen aufgenommen werden. 
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Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 
 
 
 
Die Hinweise zur Duldung von Immissionen, zur eventuellen Beeinflussung 
von Geräten durch magnetische Felder im Nahbereich der Gleisanlagen 
und zur Beleuchtung in Richtung Bahngelände werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Der Bebauungsplan setzt Mischgebiet fest. Die aufgeworfene Frage der 
Durchmischung von Wohnen und Gewerbe stellt sich deshalb erst im Rah-
men der Prüfung des Bauantrags. Beim projektierten Wohnprojekt mit Ta-
gesstruktur für Menschen mit Behinderung liegt der Schwerpunkt der Nut-
zung sicherlich im Bereich des Wohnens, es ist aber keine ausschließliche 
Wohnnutzung. Aus städtebaulicher Sicht wird sich der Gebietscharakter 
des Mischgebiets durch dieses Projekt nur wenig verändern.  

 


